
Bebauungsplanverfahren Karl-Liebknecht-Straße West / Ströbitz der Stadt Cottbus
Nr. W/ 501 32

SW-Beschlußvor lage
An lage  l / 1 .0

Übersicht der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange gemäß g 4 Abs.1 BauGB
Stel lungnahmen

,:

Nr. Behörde/ Amt Sachbereich Anschreiben Stellunqnahme

1 Minister ium fur Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr Brandenburg
Dortusstraße 30-34
'14467 Potsdam

Oberste Landesbehörde 21 5.1  996

az Gemernsame Landesplanungsabtel lung
Straße der Jugend 24
03046 Cottbus

Beteil igung der
Landesplanungsab-
tei lung

21 .5 .1996 12.6 .1996

Landesumweltamt Brandenburg
Außenstelle Cottbus
Abt. Naturschutz
Am Nordrand 45
03044 Cottbus

Naturschutz und
Landschaftspflege

2 1  . 5 . 1 9 9 6
2 0 . 9 . 1 9 9 6

1 5.1 0. 1 996

4 Landesbüro der anerkannten
NaturschuEverbände
Michendorfer Chaussee '114, Haus 13'14473 Potsdam

NaturschuE und
Landschaftspflege

2 1 . 5 . 1 9 9 6 28.6 .1996

Amt für lmmissionsschutz
An der Pastoa
03042 Cottbus

lmmisssionsschuE 2 1  . 5 . 1 9 9 6 1 0 . 7 . 1 9 9 6

Landesumweltamt Brandenburg
Abt.  GewässerschuE und
Wasserwirtschaft
r r  r u  u /  o c
03007 Cottbus

WassenrvirtschatU
GewässeraufsichU
Grundwasser

2 1 . 5 . 1 9 9 6 J _  / .  M O

7 Landesamt für Geowissenschaften und
Rohstoffe Brandenburg
Abt cottbus
Hermann-Löns-Straße 32. Haus 5
03050 Cottbus

Boden- und
Baugrund beschatfen heil

21 .5 .1996 2 1 . 6 . 1 9 9 6

x LanCesumweltamt Brandenburo
Außenstel le Coftbus
Abt Abfallwrrtschaft, Altlasten und
Bodenschutz

Altlasten /
Abfallwrrtschaft

2 1 . 5 . 1 9 9 6

I Brandenburg isches  Landesamt  fü r
Denkmalpf lege
Referat Sud
Bahnhofstraße 50
03046 Cottbus

DenkmalschuE und
Denkmalpflege

21 5  1 9 9 6 1 7 . 6  1 9 9 6



Nr. Behörde/ Amt Sachbereich Anschreiben Stel lunqnahme

10 Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur-
und Fruhgeschichte
Außenstel le Cotüus
Bahnhofstraße 50
03046 Coftbus

Denkmalschutz und
Denkmalpflege

z l 5  1 9 9 6 2 . 6 . 1 9 9 6

1 1 Brandenburgisches Landesamt für Verkehr
und Straßenbau
Au ßen stelle Cotbus, Dezernat 221 1
Karlstraße 62
03044 Cottbus

Straßenverkehr und
Straßenbau

z l 5  1 9 9 6 / h  h  l v v n

12 B randenbu rgisches Straßenbauamt
Zittauer Straße 19
03046 Cottbus

Straßenverkehr und
Straßenbau

21  .5 .1996 1 9  6 . 1 9 9 6

O berfinanzdirektion Cottbus
B u ndesvermögensabteilun g
Am Nordrand 45
03044 Cottbus

Grundbesitz des Bundes 2 1  . 5 . 1 9 9 6 2 4  6 . 1 9 9 6

1 4 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus
Lieberoser Straße 13
03046 Cottbus

GrundbesiE des Landes 21 .5 .1996 1 2 . 6 . 1 9 9 6

15 lndustrie- und Handelskammer
Goethestraße 1
03046 Cottbus

Gewerbe/ Handel/
lndustrie

21 .5 .1996 2 4 . 6 . 1 9 9 6

1 6 Handwerkskammer
Altmark 17
03046 Cottbus

Gewerbe/ Handel/
lndustrie

2 1 . 5 . 1 9 9 6

1 7 Liegenschaftsgesellschaft der
Treuhandanstalt mbH
Sielower Chaussee 38
03044 Cottbus

Gewerbe/ Handel/
lndustrie

2 1  . 5 . 1 9 9 6 20.6.1996

1 8 U nternehmerveöand Deutschland
Burgstraße 9
03046 Cottbus

Gewerbe/ Handel/
Industr ie

2 1 . 5 . 1 9 9 6

Bundesverband mittelständische
Wirtschaft
U nternehmerverband Deutschlands e.V.
Landesgeschäftsstelle Berlin-Branden burg
Burgstraße 9
03046 Cottbus

Gewerbe/ Handet/
lndustr ie

2 1 . 5 . 1 9 9 6

20 Oberbergamt des Landes Brandenburg
Hermann-Löns-Straße 32
03050 Cottbus

Bergbau/ BodenschäEe21 .5 .1996 ? 1  q  1 a q 6

21 Bergamt Senftenberg
Puschkinstraße 2
01968 Senftenberg

Bergbaui BodenschäEe21  5 .1996 ? n  (  1 0 0 4

ar
v



ttsr

d
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Nr. Behördel Amt Sachbereich Anschreiben Stel lunqnahme

22 Geschaftsstel le des
Eraunkohleausschusses des Landes
Brandenburg
St raße der  Jugend 33
03050 Cottbus
PF 10 07 65, 03007 Cottbus

Braunkoh le  und
Sanierungsplanung

2 1 . 5 . 1 9 9 6

23 Amt fur Agrarordnung
Lieberoser Straße 13
03046 Cottbus

Agrarstruktur/
Flurbereinigung/
Landwirtschaft

21 .5 .1996 1  1 . 6 . 1 9 9 6

24 Energieversorgung Spree
Schwaze Elster AG - ESSAG
Postfach 10 04 61
03004 Coftbus

Ver- und Entsorgung 2 ' t . 5 . 1 9 9 6

Lausitzer Wasser GmbH & CO. KG
Berl iner Straße 19
03046 Cottbus

Ver- und Entsorgung 2 1 . 5 . 1 9 9 6 1 5 . 8 . 1 9 9 6

zo COSTAR GmbH
Cottbuser Stadtreinigung
Dissenchener Straße 50
03A42 Cottbus

Ver- und Entsorgung 2 1 . 5 . 1 9 9 6 4 . 7 . 1 9 9 6

27 Spree Gas AG
Lausitzer Straße 1-7
03046 Cottbus

Ver- und Entsorgung 2 1 . 5 .  1 9 9 6

zö Fernwärmeversorgung GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 1 5
03046 Coftbus

Ver- und Entsorgung 21 .5 .1996

Z J Stadtwerke Cottbus GmbH
Briesener Straße 14
03046 Cottbus
PF 10 04 52, 03004 Cottbus

Ver- und Entsorgung 21 .5 .1996 1 4 . 6 . 1 9 9 6

Deutsche Telekom AG
Nrederlassung Cottbus
Nordparkstraße 30
03044 Cottbus
PF 10 04 33, 03004 Cottbus

Ver- und Entsorgung 2 1  5 . 1 9 9 6

31 Cottbusverkehr GmbH
Berl iner Straße 56-60
03046 Cottbus

Personennahverkehr2 1  5 . 1 9 9 6 1 2  6  1 9 9 6

Evangel ische Superintendentur des
Kirchenkrerses Cottbus
Gertraudtenstraße 1
03046 Cottbus

Kirchen/ Religrons-
gemernschaften

2 1 . 5  1 9 9 6



Nr. Behörde/ Amt Sachberelch Anschreiben Stel lunqnahme

Kathol isches Pfarramt
A -Ko lprng-St raße 17
03046 Cottbus

Kirchen/ Rel igrons-
gemeinschaften

2 1  . 5 .  1 9 9 6

34 Polizeipräsrdium Cottbus
Tranrtzer Straße 15
03048 Cottbus

Offentliche Sicherheit
und Ordnung

2 1 . 5  1 9 9 6 1 1  .6  1996

35 Staatl icher Munrtionsbergungsdienst des
Landes Brandenburg
Michendorfer Chaussee 114, Haus 6
14473 Potsdam

Offentliche Sicherheit
und Ordnuno

2 1 . 5 . 1 9 9 6 20.8  1996

J O Wehrbereichsverwaltung Vl I
PröEeler Chaussee
15344 Strausberg

Verteidigung 21 5  1996 z c . o .  t Y Y o

5 l Amt fur Forstwirtschaft
SiE Peitz
Au gust-Bebel-Straße 27
03185 PeiE

Forstwirtschaft 2 1 . 5 . 1 9 9 6

J ö Deutsche Bundesoost
Postdienst
Vetschauer Straße
03048 Cottbus

Nachrichtenwesen 2 1 . 5 . 1 9 9 6

J Y Deutsche Bahn AG
Regionalbereich Berl in
Betriebliche lnfrastrukturplanung
Gütezufuhrstraße 1
03046 Cottbus

Bundesbahn 2 1 . 5 . 1 9 9 6 24.7.1996

Kreisverwaltung Landkreis Spree-Neiße
Cottbuser Straße 26
03149 ForsV LausiE

Kreisplanung -
Spree-Neiße-Kreis

2 1 . 5 . 1 9 9 6 5.6 . '1996

4 1 Großgemeinde KolkwiE
Berl iner Straße 19
03099 Kolkwitz

Nachbargemeinden 2 1 . 5 . 1 9 9 6

$e



Amterbetei l igung

Nr. Behörde/ Amt Sachoebiet AnschreibenStel lunqnahme

Stadtuenwaltu ng Cottbus Amter der
Stadtverwaltung
Cottbus

1 Amt fur Wirtschaft und Stadtentwickluno 21  5 .1996
z Bauverwaltunqsamt 2 1 . 5 . 1 9 9 6 1 1  a  . A A ^r / . / . t Y Y o

Untere DenkmalschuEbehörde 2  1  . 5 . 1  9 9 6
4 Ordnungsqmt 2 1 . 5 . 1 9 9 6 1 0 . 6  1 9 9 6

Grünf lächenamt 2 1 . 5 . 1 9 9 6
Tief- und Straßenbauamt 2 1 . 5 . 1 9 9 6 5 7  1996
Gesundheitsamt 21.5 .  1  996 5 7  1996

8 Bauaufsichtsamt 2 1 . 5 . 1 9 9 6 9 . 7 . 1 9 9 6
J Straßenverkehrs- und Zulassunqsamt 21 5.1  996 7.6  199610 Umweltamt 2 1 . 5 . 1 9 9 6 24.7.1996
1 1 Amt für AbfallwirtschafV Stadtreiniouno 2 1 . 5 . 1 9 9 6 1 7 . 6  1 9 9 612 Kulturamt 2 1 . 5 . ' 1 9 9 6 3 1  5 . 1 9 9 613 Feuerwehr 21 5.1  996 5 6 .1  996

dF""s:
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Bebauungsplan K.ul'Licbknecht'Sur0€ Wen'Suöbitz Nr' W' 50;12

Behrndlung der .{nregungen und Bedcnkcn (.{bwägungsbeschluß)

sowre Beschluß der Srtzung nach $ l0 BauCB
Anlage 1.2

Beteiligung der Bürger am Bebauungsplanverfahren

Die Beteiligung der Burger und sonstigen Betroffenen erfol$e in zwei Stufen:

1. Frühzeirtge Bürgerbeteiligung nach S 3 (1) BaUGB

Die fruhzeitige Bürgerbeteiligung wurde als Informationsveranstaltung auf der Grundlage einer

Vorplanung Fur die karl-Liebknecht-Straße am 0 1 . 06. I 993 durchgefirhrt'

Ore'nuneringen der anwesenden Bürger sind in ihrem Inhalt nach in der Niederschrift zur

Bürgerveranstaltung erfaßt.

Abwägung der im Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach S 3 Abs. 2 BaUGB vorge'

brachten Anregungen und Bedenken

Anneliese Jungmann
Kolkrviuer Straße 32
03046 Cottbus

Inhalt der Bedenken und Anregungen - Schrb' vom 24'07 ' 1996

- Klassifizierung der Karl-Lie"Utnictrt-Straße als furliegerstraße und Bau einer Umgehungs-

straße zur Ableitung des Durchgangsverkehrs
- Erhait des wohngebäudes und Sicherung der wohnnutzung

Stellungnahme der Stadt Conbus
b., e.ri.gung,IHinweis, die Karl-Liebknecht-Straße als Anliegerstraße zu klassifizieren' kann

nicht gefolgt werden.
oie rät-ilebknecht-Straße entspricht in ihrem Bestand einer Haupwerkehrsstraße C [Ii und

ist a.ls ortsdurchfahrt gleichzeitig Teil der Bundesfernstraße I l5 und dient tiberwiegend dem

uber das Gebiet hinauigehenderiVerkehr benachbarter Landkreise und keisfreien Städte, hier

insbesondere den durchgehenden Verkeksbeziehungen'

Der Bundesmrruster fi:r Verkehr bestimmt im Einvernehmen mit den an der Raumordnung be-

;ilit." Bundesministerien und im Benehmen mit den Landesplanungsbehorden der beteiligten

Lander die planung und Liruenfuhnrng der Bundesfernstraßen. Grundsätzlich hat die Bundes-

planung den !'onang v.or der orts- oJer Landesplanung. Abgestellt auf di_e B-Planaußtellung

ii.g, .ihi., nichr imtntscheidungserrnessen der Stadt Cottbus eine neue Linienfuhrung festzu-

setzen. \{.it der planung können n-ur die Voraussetzungen firr den Ausbau der Bundesstraße

qeschatTen werden, *a-s abgestellt auf den in Rede stehenden Straßenabschnin zwischen Vet-

,"J;"., prrtz und ireubetstiaße im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. Hinsichtlich-der

geforderren planungen und dem Bau von Ortsumfahnrngen verweisen wir auf den z.Z. im 'An-

äerungs'ert'ahren bäfindlichen Fllp, wo zur Entlasrung der Stadt hier ortsumfahrungen darge

Seite I
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Bebeuungsplan Ksl"Liebknecht'Straßc West'Ströbitz Nr. WiJ0ß2

Behurllung der .Anrcgungen und Bcdenkcn (Abwägungsbcschluß)

sorqe Besch.lu0 der Satzung nach $ l0 BauGB

Anlage 1.2

stellt sind. Der Zeitpunk't der Realisierung wird jedoch wesentlich von der Bereitstellung fi-

nanzieller }fittel abhängig sein.
Dem privaten lnteresse, hier den vorhandenen Wohnraum/Existenzgrundlage zu erhalter\ steht

das offentliche Interesse gegenüber, hier planungsrechtliche Voraussetzungen an schaffeq um

das Gebiet insgesamt als Stadneilzentrum und signifikanten Stadt Eingangsbereich enndckeln

zu können. Dii nachweisliche vorhandenen Konfliktsituationen zwischen steigender Mobilitat

und o.g. planungszielen sind nur durch eine klare Verkeirsführung an lösen. Die Interessenlage

zw.isch-en dem offentlichen lnteresse und dem privaten Interesse ist hier nur bedingt vereinbar.

Die Untersuchungen anderer Verkehrsfuhrungen, die nicht mit dem Eingriffin Privateigentum

verbunden sind, tiagen nachweislich nicht zur Lösung der vorhandenen Konfliktsituation bei.

Verbesserungen hiniichtlich der Leichtigkeit des Verkelus und der damit verbundenen Bela-

silngen firr Jas Gebiet sind nicht nachweislich. tnsofern wird hier im öffentlichen Interesse a.rm

Woti der Nlgemeinheit gegen die private Interessenlage im B-Plan neue Verkehrsflächen fest-

gesetzt.

A bw c)gu ng B e s c h lufvorsc h lag
Keine P lanänderung erforderlich.

R Lehmann
Saarstraße 45
03046 Cottbus

Inhalt der Anregungen und Bedenken - Schrb. vom26'07 '1996

Bedenken g.g.i die Uberplanung von baulichen fuilagen durch Festsetzungen Verkehrsfläche,

die dem Orts[enr des Stadneües zuzurechnen sind, insbesondere wenn diese z.Z. saniert wer-

den.
Bedenken gegen Anschiuß des Wohngebietes Hans-Sachs-Straße an die Karl-Liebknecht-

Straße
Hinweis auf Beeinträchrigung der Wohnqualitlit durch die Shell-Tankstelle.

Hinw.eis auf zahlreictre anaere Möglichkeiten die Kolkwiuer Straße kostengunstiger und fur

d en Orrskern verträglic her an die Karl- L ieb knecht-Straße anztrbinden.

Srcilungnahme der Stadt Cottbus
Die Beäenlien, daß mrt dem Volla.rg der Planung zahlreiche Gebäude, die dem Ortsteil Strobitz

zugeordnet werden, dem Abriß preisgegeben werderL bezieht sich hier auf den Bereich der im

urvichlichen Zusammenhang mit der Festsetzung der Verkehrstlache in südlicher Verllingerung

der Hans-Sachs-Straße stphi. Das Planungserfordernis ergab sich aus der nachweislich vorhan-

denen Kont'liktsituation zwischen steigender Mobilität, Norwendigkeit der Sicherung und

Entrvicklung weiterer Flachen fiir eine geordnete städtebauliche Enrwicklung mit Wohnungs-

bau. nicht siörenden Gewerbe sowie gebietsversorgenden Handels- und Dienstleistungseinrich-

rungen und der Notrvendigkeit der Gestaltsverbesserung des städtebaulichen Raumes zum si-

gniHkanren Stadteingangsbereich. Der Planaufstellung sind sowohl städtebauliche als auch ver
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kehrstechnische Untersuchungen vorangegangen, um hier eine dem Allgemeinwohl dienend
Bebauuneskonzeptionen entwickeln zu konnen. Grundlage der konzeptionellen Untersuchun-
gen zur Verkehrsfuhmng in Varianten waren unter anderem die Aussagen aus den Verkehrs-

zahlungen von 1991, 1994 und i995 Insgesamt lag die Querschnittsbelastung der Kolkwitzer

Straße und der Karl-Liebknecht-Straße bei ca. 10.000 I$zlTag, Nach Abwägung der Vor- und

Nachteile der Varianten unter- und miteinander, erwies sich die südliche Verländerung der

Hans-Sachs-Straße als die Lösungsvariante, die sowohl den Anforderungen, die an die Ver-

kehrstraßenplanung gestellt werden entspricht aber auch gieichzeitig einen Städtebau ermög-

licht, der den heutigen zeitgemäßen Anforderungen entspricht, unter Beachtung der Belange,

die das Planerfordernis auflösten. Die Gemeinde stellt mit der Entscheidung über die Festset-

anngen der Verkehrsflache die privaten Belange gegenuber den öffentlichen Belangen, die dem

Nlgimeinwohl dienen. Diese Festsetzungen bilden die Voraussetzungen, um die Konfliksitua-

tionen lösen zu können. Dazu gehört u.a. auch die Sicherung der Leichtigkeit des Verkehrs-

flusses um Llirmbelastigungen zu minimieren und die Arbeits- und Lebensbedingungen aI ver-

bessern. Hinsichtlich der Ortsbildgestaltung llißt sich die Gemeinde davon leiten, daß dieses

keine statisch unverändert bleibende Erscheinung ist, sondern dem sttindigen Wandel 'vor-

nehmlich optisch wirkend - als Ergebnis des jeweiligen menschlichen Wirkens unterlie$. Ein

objehiv dauerhafter und allgemeingultiger fvlaßstab fi:r die Bewertung der einzelnen Ortschaft-

,.i.*.nt. isr nichr t'eststeilbar. Diese Aussage wird mit den Ergebnissen des srädtebauüchen

Gurachtens begrundet, das zeige, wie unterschiedlich die Betrachtungsweisen hinsichtlich der

Gebietsgestaltung bei gleicher Aufgabenstellung sind.
Die dasbebiet pragenden Straßen sind auf Grund ihrer Klassifikation von gebietsübergreifen-

der Bedeurung, was sich auch in der Querschnittsbelegung widerspiegelt. So dient die

Kolkwitzer Straße zur Verkehrsableitung des aus Westen kommenden Verkehrs in Richtung

NO bzw. NW. Die Karl-Liebknecht-Straße ais Teii der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 115,

hat neben der örtlichen Bedeurung firr die Stadt, eine wesentliche Bedeutung fur den über das

Gebiet tunausgehenden Verkehr. Sie ist Teil des Landesverkehrsnetzes. Da nachweislich der

Verkeksfluß uber die Kolkwitzer Straße in Richtung NO bzw. NW einen erheblichen Anteii

darsteilt, ist eine Abhängig dieser Straße und eine Verkehrsfuhrung uber die Hebbelsnaße nicht

gegeben. Die planauslösenden Konflikte sind so nicht losbar.

,4 hv' d gtng B e s c h I uf v o r sc h I ag
Der Bebauungsplan wird nicht geändert.

Stefan Fischer
Kolkrvitzer Straße 28
030J6 Cot tbus

[nhalt tler Bedenken und Anregungen - Schr.b I'om 0i 07. und 2?.07 1996
- \ 'enveis auf das Schreiben r, 'om 0l 07 1996 an das Tief- und Straßenbauamt. wonach

das Fehlen otTentl icher Stel lplatze vor dem Grundstuck Kolkwttzer Straße 30 bemängelt
w i rd
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- Bedenken, daß das in der Fachplanung ausgewiesene Straßenbegleitgrun nicht an Anfor-
derungen entspricht. Er fordert Alleebeplanung.

- Forderung zur Gestalrung der Grundstuckszufahrt im Bereich Karl-Liebknecht-Straße

Ste llungnahme der Stadt
Das Schreiben vom 01.07. 1996 bezieht sich inhaltlich auf die Fachplanung zum Ausbau der
Karl-Liebknecht-Straße. Die Karl-Liebknecht-Straße selbst ist in dem in Rede stehenden Ab-
schnitt nicht Gegenstand des B-Planes.
Gemliß der BgbBauO sind Stellplatze fi:r den ruhenden Verkehr auf eigenem Grundsnjck
nachzuweisen.
Der Hinweis zur Gestalrung der Grundsttickszufahrt wird zur Kenntnis genonmen. Er betrift
nicht die Festsetzungen des B-Planes. Die Aufteilung der Straßenverkehrsflache ist nicht Ge-
genstand der Festsetamgen des B-Planes.

A bw rigung B e s c h luf v or sc h lag
Eine Planiinderung ist nicht notwendig.

Frank Burchardt
Sanzebergstraße 10
03042 Cottbus

Inhalt der Bedenken und Anregungen - Schrb. vom23.07.1996
Bedenken gegen die Festsetzung einer Verkehrsflache ,,verkehrsberuhigter Bereich", die sein

Grundsruck benihrt.
Das sich in Privateigentum befindliche Grundstuck soll fur Wohnzwecke bebaut werden, ein

positiver Bauvorbescheid liegt vor.

S te llungnahme der Stadt
Das B-Plangebiet lieE zwrschen zwei das Verkehrsnetz der Stadt Conbus wesentlich prägende

Straßen Die Kolkwitzer Straße klassifiziert als Hauptsammelstraße C IV, die vonviegend dem

Verkehrs und der Erschließung des Stadtgebietes dient und der Karl-Liebknecht'Straße klassi-

fiziert als Hauptsammelstraße C III, die gleichzeitig als Ortsdurchfahrt Teil der Bundesfern-

straße I l5 ist und ubenviegend Cem uber das Gebiet hinausgehenden Verkek benachbarter

Landkreise dient. Das Plangebiet selbst soll als ,fentrum" firr Strobitz entwickelt werden. ln-

sofern ist es aus städtebaulicher Sicht zw'ingend geboten hier alle Voraussetzungen al schaffen,

die die Nutzungsfalugkeit des ,,Zentrums" sicherstellen und der Eneichbarkeit dienen. lvlit der
',veiten Verdichtung durch bauliche .{nlage wird hier mit einem wesentlich höheren ^{'nteil des

tußlaufigen- und Radverkehrs zu rechnen sein. Insofern ist es aus städtebaulicher Sicht avin-

gend geboten, hier weitere !'erkehrstlächen, als Wohngebietsstraße ausanweisen. Diese sind

unrer Beachtung der Funhionalitat und auch unter Beachrung städtebaulicher Grundsaue fest-

zusetzen.
Der notwendige .{usbau der Karl-Liebknecht-Straße und die weitere bauliche Verdichrung im

Plangebiet stellen einen maßgeblichen Belang dar, der unter dem Gesichtspunkt Wahnrng der
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\\'ohnqualitat, Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten fi:r kleine Handels-. Dienstleistungs-
und sonstige nichtstörende Einrichtungen und Anpassung der veränderten Bedurfnisse und
Moglichkeiten sowohl von privaten als auch öffentlichen Interesse ist
Diese Interessenlage befindet sich hier mit dem uns zur Kenntnis gegebenen privaten Interesse
Wohnungsbau zu errichten in Lrbereinstimmung. Die Verkehrsfläche wird entsprechend der
Hinweise lagemaßig verandert Diese Anderung hat keine Auswirkungen auf die bauliche Nut-
zung des Grundstuckes Flurstuck 41, da diese Fläche zZ gärtnerisch genutzt wird und erst
durch den B-Plan hier Baurecht geschaffen wird

A btr cigtng B e sc h luf vor sc h I ag
Die zwischen dem MI I und MI II festgesetzte Verkehrsflliche ist lagemäßig zu verschieben.
Die ubrigen Festsetzungen fur das Grundstück bleiben unbenihrt. Die Anderung ist als unwe-
sentliche Anderung zu betrachten Es bedarf keines Verfahrens.
Der Eigentümer des Grundstückes ist laut Grundbuch die Separatistenvereinigung, die laut
Gesetz aus dem Jahre 1950 aufgelöst wurde Die Stadt Cottbus hat die Zuordnung der Flächen

beantraet

Rechtsanwälte Linten, Thummerer, Walter & Coll.
im Auftrag ihrer Mandatschaft
Herrn Stieler
Kolkwitzer Straße 32
03046 Cottbus

Inhqlt tler Anregpurgen trnd Bedenken - Schrb. vom 24.07 .1996
Der Bebauungsplan überplant das Grundstrick und das Haus vollends Durch diese Maßnahme

wird der Eigentumer in seinen Grundrechten auf Eigentum nach Art. l4 GG angegriffen und

zwar in der Weise, daß ihm sein Grundrecht auf Eigentum entzogen wird.

Das Grundstuck stellt, da es seinen Laden beherbergt und einen weiteren, die gesicherte Le-

bensgrundlage dar. Diese Maßnahme ist nicht verhältnismäßig Ein öffentliches Interesse an der

Lherplanung kann ebenfalls nicht bestehen, da die Verlängerung der Hans-Sachs-Straße nicht

tunlich ist. Sie dient ledigl ich der Erschließung von noch nicht bebauten Gebieten Dies aber

kann daher nicht im öffentlichen Interesse, stehen Die Behorde wird daher angewiesen, den

Bebauungsplan aufzuheben und in der Weise abzuändern, daß das Grundstuck durch die Bau-

maßnahmen nicht mehr tangiert wird

S t e I I u ngnaltne de r (i e me t nde
Bezug nehmend auf das Schreiben des Stadtplanungsamtes vom l6 08 1996 rvird der o g Wi-

derspruch als Stellungnahme des Betroffenen in die Abwagung eingestellt

Den Bedenken des Burgers ist folgende Argumentation entgegenzuhalten.
Das Bauplanungsrecht ordnet sich in die verfassungsrechtlich durch Art l4 GG vorbestimmte

Struktur grundsatzlich als Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums (Art l4 I ? CG)
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ein Das gilt insbesondere firr den Bebauungsplan. Als Satzung unterfallt der Bebauungsplan
dem Gesetzesbegriffder Art. l4 I 2 GG Materiell rechtlich ist die Ortsplanung als Inhalts- und
Schrankenbestimmung verfässungsrechtlichen Anforderungen verpflichtet, namlich

- dem Gebot, den institutionellen Schutz des Privateigentums und die Sozialpflichtigkeit des
Eigentums zu einem ordnungsgemäßen Ausgleich zu bringen

- dem Grundsatz der Verhaltnismäßigkeit
- dem Gleichheitsgrundsatz
- der Wesensgehaltsgarantie.

Dem ist durch gerechte Abwägung nach $ I BauGB Rechnung zu tragen, d.h. die privaten
Belange sind mit den öffentlichen Belangen gegeneinander und untereinander gerecht abzuwä-
gen. Die damit angeordnete Abwägung wird als Ausdruck planerischen Gestaltungsspielraum
verstanden, ohne den Planung nicht denkbar ist. Die rechtsstaatlichen Anforderungen gebieten
eine konsistente Begründung der Entscheidungen. Hiernach genugt es angesichts Art. l4 III
GG nicht, daß das Vorhaben der Gesamtkonzeption der planenden Stelle entspricht. Vielmehr
muß es konkret und objektiv erforderlich sein, etwa auf Grund eines nach den tatsächlichen
Umständen bestehenden Bedürfnisses.
Das Planerlordernis wurde hier durch die nachweisliche Konfliktsituation nvischen steigender
Mobilität, Notwendigkeit der Sicherung und Entwicklung weiterer Flächen fur eine geordnete
städtebauliche Entwicklung mit Wohnungsbau, nicht störenden Gewerbe sowie gebietsversor-
gender Einrichtungen und der Notwendigkeit der Gestaltverbesserung des städtebaulichen
Raumes zum signifikanten,,Stadteingangsbereich" mit Blockrandbebauung begrundet. Der
Planaufstellung sind sowohl städtebauliche als auch verkehrstechnische Untersuchungen vor-
angegangen, um hier eine dem Allgemeinwohl dienende Bebauungskonzeption entwickeln zu
können. Grundlage der konzeptionellen Untersuchungen zur Verkehrsfi-rhrung in Varianten
waren unter anderem das Ergebnis aus der Verkehrszählung aus den Jahren 1992 fur das Ge-
biet sowie weiterer Zahlungen in den darauffolgenden Jahren im Stadtgebiet insgesamt.
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse leiten sich Rückschlüsse auf die allgemeine Zunahme des
Verkehrsaufkommens ab. Danch betragt die jährliche Verkehrszunahme ca. 6 oÄ

Insgesamt lag die Querschnittsbelegung im Knotenpunktbereich Kolkwitzer Straße - Karl-
Liebknecht-Straße - Sachsendorfer Straße 1995 bei ca. 20.000 KfzJTag. Nachweislich stellt
der Verkehrsfluß, der über die Kolkwitzer Straße in das Stadtgebiet einwärts abgeleitet wird,
einen erheblichen Anteil dar mit ca. 6.000 KfzJTag. Der Linksabbiegeranteil in die Sachsendor-
fer Straße aus der Kolkwitzer Straße heraus liegt lt. Hochrechnung auf das Jahr 1995 bei ei-
nem Anteil von 900 KfzJTag.
Die das Gebiet pragenden Straßen sind auf Grund ihrer Klassifikation von gebietsubergreifen-
der Bedeutung, was sich nicht zuletzt in der o.g Querschnittsbelegung widerspiegelt Die Karl-
Liebknecht-Straße ist klassifiziert als Hauptverkehrsstraße C III, als Ortsdurchfahrt gleichzeitig
Teil der Bundesfernstraße B I l5 und dient riberwiegend dem riber das Gebiet hinausgehenden
Verkehr benachbarter Landkreise, hier insbesondere dem durchgehenden Verkehr Die
Kolkwitzer Straße ist klassifiziert als Hauptsammelstraße C IV und dient vorwiegend der Ver-
kehrsfuhrung innerhalb des Stadtgebietes in Richtung Norden/Osten Sie hat, bezogen auf das
Stadtgebiet keine durchgehende Funktion, da sie im Bereich der Lessingstraße endet und wie
oben genannt, der Verkehrsstrom uber die Lessingstraße in fuchtung Norden/Osten abgeleitet
rvird Beide Straßen entsprechen in ihrem Ausbaugrad und von ihrem bautechnischen Zustand
her in keiner Weise den heutigen Anforderungen, um das nachweislich vorhandene Verkehr
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saufkommen aufzunehmen und fließend abzuleiten bei gleichzeitiger Entwicklung weirer Flä-
chen fur eine bauliche Nutzung. Die Lösung der vorhandenen Konfliktsituation setzt Verkehrs-
baumaßnahmen sowohl in den Knotenpunktbereichen als auch in den einzelnen Straßenab-
schnitten voraus. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraus-
setzungen geschaffen werden. Die Rekonstruktion der Karl-Liebknecht-Straße, im Bereich
zwischen dem Knotenpunkt Sachsendorfer Straße/I(arl-Liebknecht-Straße und Kolkwitzer
Straße bis zur Friedrich-Hebbel-Straße, bedingt die Inanspruchnahme eines ca. l0 m breiten
Streifens von den an der nördlichen Straßengrenze gelegenen Grundstricke. Zur Sicherung der
Leichtigkeit des fließenden Verkehrs bedarf es im Knotenpunktsbereich Hebbelstraße der
Aufweitung insgesamt durch die Anordnung einer zusätzlichen Linksabbiegerspur Mit der
Neugestaltung des Knoten im Bereich Sachsendorfer Straße ist die Anbindung der Kolkwitzer
Straße an die Karl-Liebknecht-Straße neu festzusetzen. Ausgehend vom Verkehrsaufkommen
und den nachweislichen Verkehrsströmen bedarf es hier gemäß der Forderungen Richtlinie
RAS-K-l unter Zugrundelegung einer Mindestgeschwindigkeit von 50 km/h eines mind. Kno-
tenpunktsabstandes von 140 m. Eine Reduzierung dieses Abstandes hat zur Folge, daß die
Abstellflächen für die Linksabbiegerspuren wesentlich reduziert werden. Unter Zugrundlegung
o g Belegungszahlen fi.ir die Linksabbieger ist davon auszugehen, daß es zur Aufstellung von
Linksabbiegern in der Geradeausspur kommen wird, mit der Folge, daß der fließende Gerade-
ausverkehr hier wesentlich behindert wird. Verkehrsstaus in Knotenpunktsbereichen sind in der
Regelverbunden mit Lärmimmissionen durch stetige Anfahr- und Bremsvorgänge sowie eine
erhöhte Belastung der Umwelt durch Abgase, was wiederum auf die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen auswirkt. Mit der geplanten Verkehrswegefirhrung wird nicht nur dem fließenden
Verkehr in dem Gebiet Rechnung getragen Daruber hinaus werden wesentliche Voraussetzun-
gen fur die Verbesserung des fußlaufigen und auch des Radverkehrs geschaffen und somit die
Voraussetzungen fur die Verbesserung der Infrastruktur im Gebiet insgesamt. Ein weiteres
Planungsziel, was im öffentlichen Interesse liegt, war die Schaffi.:ng der Voraussetzungen fur
die Verbesserung im öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere die Schaffirng der Voraus-
setzungen fi.ir die Errichtung von Bushaltestellen durch entsprechende Flächenvorsorge.
Die Gemeinde räumt den vorgetragenen objektiven und realtiv gewichtigen privaten Belangen
rvohl eine Beachtlichkeit ein, stellt sie aber gegenüber den öffentlichen Belangen, die hier dem
Allgemeinwohl dienen, zurück.

A hv'agu ng B esc h I up vor s c h lag
Die Bedenken des Burgers können auf Grund entgegenstehender gewichtiger öffentlicher Be-
lange nicht berucksichtigt werden.
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